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bzw. ankreuzen und Nichtzutreffendes streichen.

Familienname Geburtsname - wenn abweichend GeburtsdatumVorname(n)

Telefonnummer des Versicherungsunternehmens für Rückfragen

 Anschrift der zuständigen AFBG bewilligenden Stelle

ist in unserem Unternehmen wie folgt versichert:

Stempel und Unterschrift des Versicherungsunternehmens

Bescheinigung zur
Kranken- und
Pflegeversicherung
während der Dauer der
Fortbildung

1. Angaben zur Art der Krankenversicherung während der Dauer der Fortbildungsmaßnahme:

Monatsbeitrag während der Fortbildung; Monatsbeitrag ab

Datum

Euro101

Bei Wegfall der Familienversicherung; Monatsbeitrag ab

Datum

Euro

Es handelt sich nicht um eine Zusatzversicherung.

Aus der beitragspflichtigen Versicherung können Leistungen beansprucht werden, die der Art nach den
Leistungen des SGB V entsprechen (Anspruch auf Krankengeld oder Mutterschaftsgeld muss nicht bestehen).

2. Es besteht eine beitragspflichtige Pflegeversicherung102

3. Angaben zum Versicherungsunternehmen und zum Versicherungsvertrag

Wir sind ein(e)

privates Versicherungsunternehmen
Zusatzangaben (nur bei privaten Krankenversicherungsunternehmen)

Unser Unternehmen erfüllt die Voraussetzungen
des § 257 Abs. 2a und 2b SGB V

Die Leistungen aus dem bestehenden Versicherungsvertrag

– sind auf einen bestimmten Anteil der erstattungsfähigen
Kosten begrenzt (z.B. Prozenttarif)

– umfassen (z.B. bei »Beamtentarifen«) gesondert
berechenbare Unterkunft und/oder wahlärztliche
Leistungen bei stationärer Krankenhausbehandlung

A
F

B
G

smwa_mbaf_formK

bereits erfüllt. als Arbeitnehmer/in als Halb-/Vollwaise

Als Fachschüler (Studententarif)

beitragsfrei versichert (z.B. Familienversicherung)

ja nein

ja nein

gesetzliche Krankenkasse – Ersatzkasse – Betriebskrankenkasse

ja nein

ja nein

ja nein



§ 9 AFBG
Vorqualifikation der Teilnehmer und Teilnehmerinnen

 
(1) Der Teilnehmer oder die Teilnehmerin muss vor Beginn der Maßnahme über die nach der jeweiligen Fortbildungsordnung 
für die Prüfungszulassung erforderliche berufliche Vorqualifikation verfügen. 

(2) Förderung wird auch geleistet, wenn ein Abschluss, der für die Zulassung zur Prüfung nach der jeweiligen 
Fortbildungsordnung erforderlich ist, im Rahmen eines strukturierten, von der zuständigen Prüfstelle anerkannten 
Programmes bis zum letzten Unterrichtstag einer im Übrigen förderfähigen Maßnahme erworben werden soll. Besteht 
die Maßnahme aus mehreren Maßnahmeabschnitten, muss der Abschluss bis zum letzten Unterrichtstag des ersten 
Maßnahmeabschnitts erworben werden. Es genügt bei mehreren Maßnahmeabschnitten der Erwerb vor Beginn des 
zweiten Maßnahmeabschnitts, wenn der erforderliche Abschluss durch die Prüfung über den ersten Maßnahmeabschnitt 
erworben wird. Ein Abschluss im Sinne des Satzes 1 ist: 

 1.  ein Abschluss in einem nach § 4 des Berufsbildungsgesetzes oder nach § 25 der Handwerksordnung anerkann-
ten Ausbildungsberuf oder in einem vergleichbaren bundes- oder landesrechtlich geregelten Beruf oder

 2.  ein Fortbildungsabschluss im Sinne des § 2 Absatz 1. 

Die Förderung wird hinsichtlich des nach Satz 1 zu erwerbenden Abschlusses unter dem Vorbehalt der Einstellung und 
Rückforderung geleistet. Vor dem Erwerb eines für die Prüfungszulassung erforderlichen Abschlusses nach Satz 4 
Nummer 1 ist eine Förderung mit einem Unterhaltsbeitrag nach § 10 Absatz 2 ausgeschlossen.

(3) Förderung wird auch geleistet, wenn die Berufspraxis, die für die Prüfungszulassung zusätzlich zu einem Abschluss 
erforderlich ist, noch bis zum letzten Unterrichtstag der Maßnahme erworben werden kann und die konkrete Möglichkeit 
hierzu nachgewiesen wird. 

(4) Förderung wird auch geleistet, wenn der Teilnehmer oder die Teilnehmerin bei Antragstellung als höchsten 
Hochschulabschluss bereits über einen Bachelorabschluss oder einen diesem vergleichbaren Hochschulabschluss 
verfügt. Förderung wird nicht geleistet, wenn der Teilnehmer oder die Teilnehmerin bereits einen staatlichen oder staat-
lich anerkannten höheren Hochschulabschluss als die in Satz 1 genannten oder einen nach dem Hochschulrecht der 
Länder als gleichwertig anerkannten sonstigen Abschluss erworben hat. Die Förderung endet mit Ablauf des Monats 
des Erwerbs eines höheren Hochschulabschlusses, wenn dieser vor dem letzten Unterrichtstag der Fortbildungsmaßnahme 
erworben wird.

(5) Bereits erworbene privatrechtlich zertifizierte Fortbildungsabschlüsse stehen einer Förderung nicht entgegen.
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